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(1) In dieser Anlage werden entsprechend den Vorgaben aus Abschnitt 2.2 des Ver-

trages für Tarif und Vertrieb relevante Aspekte der Vertragspraxis konkretisiert. 

Die Anlage regelt gemäß den vertraglichen Vorgaben 

1. Anforderungen zu Stellungnahmen zum Tarif, § 18 Abs. 3 Satz 3 

2. Grundlagendatei zur Nachfrage- und Tarifentwicklung, § 18 Abs. 3 Satz 4 

3. Verfahren zur Absenkung von Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs 

sowie Vorgaben der Regelungen zum Berlin-Ticket S  

gemäß § 18 Abs. 4 und 5 

4. Vertriebsstandards, § 19 Abs. 2 Satz 2 

5. Prüfaufträge des Nahverkehrsplans zu Tarif und Vertrieb, § 19 Abs. 5 

6. Digitalisierungsstrategie für Tarif und Vertrieb, § 20 Abs. 1  

 

(2) In dieser Anlage wird auf einen Anhang 3 (Tarif und Vertrieb) verwiesen. Dieser 

Anhang besteht aus einer Arbeitsdatei (Excel), die im Rahmen der Vertragspra-

xis von den Vertragspartnern gemeinsam gepflegt wird und bei Bedarf im Ein-

vernehmen geändert werden kann.  

 

Teil 1: Anforderungen an die Informationen der BVG ge-

mäß § 18 Abs. 3 Satz 3 VV 

(1) Soweit geplante Tarifmaßnahmen Gegenstand der regelmäßigen Abstimmung 

sind, sollen die Informationen einen Bezug zu den Grundlagendaten gemäß Teil 

2 herstellen und insbesondere darstellen, 

a. ob und wenn ja, mit welcher Ausrichtung und welcher Begründung ein Be-

darf zur Weiterentwicklung für den VBB-Tarif mit Bezug auf die Vorgaben 

aus § 18 Abs. 2 Satz 1 gesehen wird, 

b. welche Abstimmungen in den Gremien des VBB in Bezug auf die Weiterent-

wicklung des VBB-Tarifs erfolgten sowie 

c. welche Einnahme-/Nachfragewirkung sich die BVG von der Tarifmaßnahme 

erwartet (inklusive Wirkungsdarstellung gemäß Anhang 3.1). 

 

Teil 2: Inhalte der Grundlagendatei zur Nachfrage- und 

Tarifentwicklung gemäß § 18 Abs. 3 Satz 3 

(1) BVG und Land pflegen eine gemeinsame Dokumentation zu Daten der Nach-

frage- und Tarifentwicklung sowie relevanter Vergleichsgrößen.  

(2) Die Nachfragedaten werden auf Grundlage der VBB-Verkehrserhebung zur Ein-

nahmeaufteilung aufbereitet. Die Nachfrage wird für die einzelnen Tarifstufen 

nach Unternehmensbeförderungsfällen (UBF) und der Verkehrsleistung in Perso-



Anlage 3 Tarif und Vertrieb 

 Seite 3 von 16  

nenkilometern (PKM) aufgeschlüsselt. Die UBF und PKM sind für die Tarifberei-

che Berlin ABC und Berlin AB sowie für die BVG entsprechend Anhang 3.2-1 

durch den Aufgabenträger zu differenzieren.  

Die Vertragspartner werden sich darüber hinaus auch über die Bereitstellung 

weiterer Nachfragedaten mit Bezug zu Tarifstufen verständigen, wenn beide ge-

meinsam feststellen, dass derartige Daten benötigt werden. 

Wenn nur einer der Vertragspartner über derartige Daten verfügt, erfolgt dieses 

dann, wenn der nicht über diese Daten verfügende Vertragspartner einen einzel-

nen, klar definierten Verwendungszweck mit fest umrissenen räumlichen und 

zeitlichen Bezug in Einklang mit seinen vertraglichen oder gesetzlichen Aufgaben 

benennt und der Umfang dieser Daten sich aus diesem Verwendungszweck un-

mittelbar ableitet. Der nicht über diese Daten verfügende Vertragspartner stellt 

vollständige Transparenz bezüglich der Verwendung der Daten her, stellt dem 

jeweils anderen Vertragspartner die hieraus erzielten Ergebnisse zur Verfügung 

und informiert ihn über die gewonnenen Erkenntnisse.   

(3) Die BVG ergänzt jeweils im September und im März die Tarifeinnahmen des vo-

rangegangenen Kalenderhalbjahres aus dem Verbundtarif getrennt nach den 

einzelnen VBB-Tarifpositionen entsprechend dem Muster in Anhang 7 (Berichts-

muster Erfüllungskontrolle) Blatt „Tarifeinnahmen“. 

(4) Zum Abgleich mit den Entwicklungen der Nachfrage und der Erlöse werden fol-

gende Zeitreihen relevanter Kennzahlen erfasst  

(Kennzahl / Aktualisierungszyklus / Verantwortlicher Vertragspartner):  

a. Einwohner in Berlin (Anlage 3.2-2, jährlich, Aufgabenträger) 

b. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Berlin und im Berliner 

Umland (Anhang 3.2-3, jährlich, Aufgabenträger) 

c. Erwerbstätige in Berlin und im Berliner Umland (Anhang 3.2-4, jähr-

lich, Aufgabenträger) 

d. Erwerbsberechtigte des Berlin-Ticket S Berlin = InhaberInnen berlin-

pass (Anhang 3.2-5, quartalsweise, Aufgabenträger (Daten von Se-

nIAS)) 

Ausgegebene Berlin-Ticket S BVG (Anhang 3.2-5, monatlich, BVG) 

Ausgegebene Berlin-Ticket S andere Betreiber (Anhang 3.3-5, monat-

lich, Aufgabenträger) 

e. Erwerbsberechtige der Schülerfreifahrt Berlin AB (Anhang 3.2-6, 

quartalsweise, Aufgabenträger (insbesondere Daten der Schulver-

waltung und von  

SenBJF)) 

Ausgegebene FahrCards für Schülerfreifahrt Berlin AB BVG (Anhang 

3.2-6, monatlich, BVG) 

Ausgegebene FahrCards für Schülerfreifahrt Berlin AB andere Betrei-

ber (Anhang 3.2-6, monatlich, Aufgabenträger) 

f. Auszubildende Berlin AB/ABC und darüber hinaus in Brandenburg 

(Anhang 3.2-7, jährlich, Aufgabenträger) 
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Ausgegebene FahrCards für den vergünstigten Ausbildungsverkehr 

Berlin ABC und darüber hinaus in Brandenburg BVG (Anhang 3.2-7, 

quartalsweise, BVG) 

Ausgegebene Fahrcards für den vergünstigten Ausbildungsverkehr 

Berlin ABC und darüber hinaus in Brandenburg andere Betreiber (An-

hang 3.2-7, jährlich, Aufgabenträger) 

g. Freifahrtberechtigte nach SGB IX Berlin AB – Schwerbehindertenaus-

weise und Wertmarken zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (An-

hang 3.2-8, quartalsweise, Aufgabenträger (LAGeSo)) 

h. Studierende an Berliner Hochschulen (Anhang 3.2-9, jährlich, Aufga-

benträger) 

Ausgegebene Semestertickets BVG (Anhang 3.2-9, halbjährlich, BVG) 

Ausgegebene Semestertickets andere Betreiber (Anhang 3.2-9, jähr-

lich, Aufgabenträger)   

i. Touristische Gäste (Anhang 3.2-10, jährlich, Aufgabenträger (Amt 

für Statistik)) 

Ausgegebene Touristische Tarifangebote BVG (Anhang 3.2-10, quar-

talsweise, BVG) (WelcomeCard etc.) Ausgegebene Touristische Tarif-

angebote andere Betreiber (Anhang 3.2-10, quartalsweise, Aufgaben-

träger) 

(5) Der Aufgabenträger aktualisiert jährlich Tariffaktoren und Vergleichswerte aus-

gewählter Städte bzw. Verbünde gemäß Anhang 3.2-11. 

 

Teil 3: Verfahren zur Absenkung von Zeitfahrausweisen 

des Ausbildungsverkehrs sowie Vorgaben der Re-

gelungen zum Berlin-Ticket S gemäß § 18 Abs. 4 

und 5 

(1) Im Ausbildungsverkehr werden Ausgleichsleistungen für vergünstigte Angebote 

von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden gewährt. Die 

Höhe der jeweiligen Absenkung, die räumliche und zeitliche Gültigkeit des ab-

senkten Tarifes sowie die konkreten Anforderungen an den jeweiligen Kreis der 

Berechtigten legt der Aufgabenträger ggf. im Benehmen mit anderen betroffe-

nen Senatsverwaltungen gegenüber der BVG durch schriftliche Übermittlung der 

entsprechenden Vorgaben fest. Der Festlegung hat eine Abstimmung im Auf-

sichtsrat der BVG vorauszugehen. Soweit ein abgesenkter Tarif im Ausbildungs-

verkehr in Berlin und Brandenburg zur Anwendung kommt, können dazu Verein-
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barungen mit der VBB GmbH geschlossen oder bestehende Vereinbarungen ge-

ändert werden. Zum Vertragsstart gilt insoweit die Vereinbarung zum Auszubil-

dendenticket „VBB-Abo Azubi“ vom 1./5. August.2019 (Teil 7).  

(2) Das Berlin-Ticket S ist ein freiwilliges Angebot des Landes Berlin, das den be-

rechtigten Nutzerinnen und Nutzern eine umfassende Mobilitätsmöglichkeit bie-

tet. Das Berlin-Ticket S kann nur von Inhaberinnen und Inhabern des berlinpass 

erworben werden. Die Kriterien der Berechtigung zum Erwerb des berlinpass 

werden von der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung festgelegt. Der Preis 

des Berlin-Ticket S wird vom Aufgabenträger durch Anpassung der Inhalte des 

Vertrages über die Weiterführung des Berlin-Ticket S vom 12. Dezember 2007 

(Teil 8) festgelegt.  

(3) Die Bedingungen des Ausgleichs für Abgesenkte Tarife im Ausbildungsverkehr 

und für das Berlin-Ticket S sind im Verkehrsvertrag entsprechend § 56 Abs. 3 in 

Anlage 8 Teil 4 geregelt.  

 

Teil 4: Vertriebsstrategie und Vertriebsstandards der BVG 

Die BVG berichtet jährlich im Herbst in einem Monatsgespräch über ihre aktuell gül-

tigen Vertriebsstandards (Anwendungshorizont 12-30 Monate) und ihre mittelfristige 

Vertriebsstrategie (Zielhorizont 3-6 Jahre) und dabei auch über die Berücksichtigung 

der Anforderungen aus § 19 Abs. 2.  

Der Bericht differenziert nach Vertriebskanälen (Barverkauf im Bus, an Automaten 

und in personalbedienten Verkaufsstellen, Abonnement, Firmenticket, Semesterti-

cket, digitaler Vertrieb per Internet und App/mticketing) und trifft in jedem Fall Aus-

sagen zur laufenden und geplanten Entwicklung in Bezug auf folgende Aspekte: 

 Fahrkartensortiment und Umsatz der verschiedenen Vertriebskanäle 

 Nicht umsatzbezogener Nutzen der verschiedenen Vertriebskanäle 

 Standorte, Qualitätsmerkmale und Verfügbarkeit im Automatenvertrieb 

 Standorte, Verkaufs- und Beratungsprodukte sowie Öffnungszeiten im perso-

nalbedienten Vertrieb (Verkaufsstellen und Service-Center) 

Der Bericht trifft Aussagen zu den Kosten der verschiedenen Vertriebskanäle, wenn 

der Aufgabenträger einen einzelnen, klar definierten Verwendungszweck mit fest 

umrissenen räumlichen und zeitlichen Bezug in Einklang mit seinen vertraglichen o-

der gesetzlichen Aufgaben benennt, und der Umfang dieser Daten sich aus diesem 

Verwendungszweck unmittelbar ableitet.   

Bei der Beschaffung neuer Fahrscheinautomaten ist auf Wunsch des Aufgabenträ-

gers eine gemeinsame Beschaffung mit dem durch die Länder Berlin und Branden-

burg mit dem S-Bahn-Vertrieb beauftragten Unternehmen in Abstimmung mit dem 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) zu prüfen und ggf. umzusetzen. 
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Teil 5: Prüfaufträge des Nahverkehrsplans  

(1) Der Nahverkehrsplan setzt Prüfaufträge für die Weiterentwicklung der Vertriebs-

wege und für die Digitalisierung des Vertriebs. Die Vertragspartner stimmen sich 

entsprechend § 19 Abs. 5 zur Aufbereitung und Bewertung der Prüfaufträge so-

wie daraus erwachsender Änderungsverpflichtungen des Vertriebs ab. 

(2) Die Konkretisierung des Prüfauftrags, das Ergebnis sowie etwaige daraus resul-

tierende Änderungen von Verpflichtungen für den Vertrieb durch die BVG wer-

den in einem Anhang 3 (Tarif und Vertrieb) Tabellenblatt 3.5 dokumentiert. Mit 

einem neuen Nahverkehrsplan wird Anhang 3 insoweit aktualisiert. Bei positivem 

Prüfergebnis unterstützt der Aufgabenträger die Umsetzung der Maßnahme. 

 

Teil 6: Digitalisierungsstrategie für Tarif und Vertrieb, 

§ 20 Abs. 1 

Soweit in den fachlichen Abstimmungsterminen keine anderen Themen benannt 

werden, sind in der Information zur Digitalisierungsstrategie zu Tarif und Vertrieb 

gemäß § 20 Abs. 1 folgende Themen zu behandeln: 

1. Marktentwicklungen und Entwicklungsstand der Digitalisierung von Tarif 

und Vertrieb in VBB und bei der BVG  

2. Einbettung der Digitalisierung im VBB in die bundesweite „Roadmap zur 

digitalen Vernetzung im ÖPNV“ 

3. Wechselwirkung konventioneller und digitaler Vertriebskanäle sowie Ta-

rife im VBB und bei den Fahrgelderlösen der BVG 

4. Zielgruppen digitaler Vertriebskanäle und deren spezifische Vor- und 

Nachteile im Vertriebskanalmix 

5. Spezifische Risiken digitaler Vertriebskanäle und Tarife u.a. in Bezug 

auf Fälschungssicherheit, Datensicherheit und Datenschutz 

6. Offenheit des VBB-Tarifes für den Vertrieb durch Dritte; Bedingungen 

des Drittvertriebs 

7. Barrierefreiheit digitaler Vertriebskanäle 

  



Anlage 3 Tarif und Vertrieb 

 Seite 7 von 16  

Teil 7: Vertrag über ein verbundweit gültiges Auszubil-

dendenticket „VBB-Abo Azubi“ 
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Teil 8: 12. Ergänzungs- und Änderungsvertrag zu dem 

Vertrag über die Weiterführung des Berlin-Ti-

cket S vom 12. Dezember 2017 
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